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Nebenanlage 3 zu Anlage 210.
(Zu Anlage 73 .)

Justiz - Ausschuß.

Zur zweiten Lesung des Entwurfs eines Enteignungs¬
gesetzes für das Herzogthum Oldenburg stelle ich den Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:
Der § 3 des Artikels 29 erhält folgende Fassung:

„In dem gerichtlichen Verfahren finden die Be¬
stimmungen des Artikels 24 mit der Maßgabe

Burlage.

entsprechende Anwendung , daß das Gericht einer
Einigung der Parteien über bestimmte Personen
als Sachverständige Folge zu geben hat . Das
Gericht kann jedoch die Wahl der Parteien auf
eine bestimmte Anzahl beschränken ."

Nebenanlage 4 zu Anlage 210.
(Zu Anlage 73 .)

Justiz - Ausschuß.

Herrn Landtagspräsidenten Gross Hieselbst.
Zur zweiten Lesung des Entwurfs eines Enteignungs - im Artikel 29 , H 2 die Regierungsvorlage wieder

gesetzes für das Herzogthum Oldenburg beantrage ich : herzustellen.

Oldenburg , 1897 März 10.

Der Regierungskommissar.
Willich.

Anlage 211.
Bericht

des Verwaltungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg und das
Fürstenthum Lübeck, betreffend die Bergung von Tonnenmaterial.

(Anlage 114 und Nebenanlage Seite 703 .)

Der Ausschuß verweist auf die beigegebene Begründung , die in allen Theilen als zutreffend anerkannt wird,
und beantragt deshalb einstimmig:

Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Verwaltungsausschusses.
Der Berichterstatter.

Dohm.
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Anlage 212.
WeUch 1

-es Verwaltungsausschusses zur zweiten Lesung über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg und das Fürstenthum Lübeck, betreffend die Bergung von Tonnenmaterial.

(Anlage 114 und Nebenanlage zu Anlage 114 Seite 703.)

Der Ausschuß beantragt: erster Lesung hervorgegangen ist, seine verfassungs-
Der Landtag wolle dem Gesetzentwürfe, wie er aus mäßige Zustimmung ertheilen.

Namens des Verwaltungsausschusses.
Der Berichterstatter.

Dohm.

Anlage 213.
Bericht

des Finanzausschusses über die Vorlage der Großherzoglichen Staatsregierung vom 9. Januar 1897,
betreffend Verkauf einer zum vorbehaltenen Krongute gehörigen Parzelle an die katholische Kirchen¬

gemeinde der Stadt Oldenburg behufs Anlegung eines Kirchhofs.
(Anlage 115 Seite 705.)

Der Finanzausschuß findet gegen die Veräußerung
nichts einzuwenden und beantragt daher:

Der Landtag wolle zu dem Verkaufe der zum vor¬
behaltenen Krongute gehörigen Parzelle 69 der

Flur 1 der Stadtgemeinde Oldenburg an die
katholische Kirchengemeinde der Stadt unter den
mitgetheilten Bedingungen seine Genehmigung er¬
theilen.

Namens des Finanzausschusses.
Der Berichterstatter.

Gramberg.

Anlage 214.
Bericht

des Eisenbahnausschusses über Anlage 116, betreffend diejenigen Ergänzungen, Erweiterungen und
Verbesserungen der Bahnanlagen, welche nach den Kostenanschlägen in ihren einzelnen Ausführungen
mehr als 40 000 betragen und zu Lasten des Eisenbahnbaufonds in der Finanzperiode 1897/99

auszuführen sind.
(Anlage 116 Seite 707.)

Die Anlage 116 umfaßt 10 Nebenanlagen, über welche
wie folgt Bericht erstattet wird.

Nebenanlage1 zu Anlage 116.
Gleiserweiterungen auf dem Bahnhof Oldenburg  betr.

Bestimmend für die Umgestaltung der Gleisanlagen,
sowohl in Hinsicht ihrer Lage, ihrer Zahl, als auch in

Anlagen . XXVI. Landtag.

ihrer Längenausdehnung, waren verschiedene Umstände, die
im Lauf der Jahre eingetreten waren und in erster Linie
dazu beitrugen, daß die den Güterzügen planmäßig gesteckten
Zeitgrenzen nicht innegehalten werden konnten. Durch die
sich stets wiederholenden Verspätungen der Güterzüge wurden
Verhältnisse geschaffen, die bedeutende Zeitverluste zur Folge
hatten und ohnedem noch die Sicherheit des Betriebes
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ernstlich gefährdeten . Die Staatsregierung glaubt nun
durch die Ausführung des unter den Ziffern 1 bis 5 der
gedruckten Vorlage , Seite 709 aufgestellten Programms,
wovon jedoch erst die unter a , b , o näher gekennzeichneten
Anlagen im Lauf der jetzigen Finauzperiode zur Ausführung
gelangen sollen , die vielen Mißstände , die durch die jetzigen
unzureichenden Gleisanlagen hervorgerufen werden , gänzlich
zu beseitigen.

Bei der Berathung des Ausschusses über die Vorlage
wurden die geplanten Einrichtungen als zweckmäßig und
dem Bedürfniß entsprechend anerkannt.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag Nr . 1:

Der Landtag wolle - für die Gleiserweiterungen auf
Bahnhof Oldenburg für das Jahr 1897 die Summe
von 105000c/A , und für das Jahr 1898 50000
in Summa 155 000 ^ bewilligen.

Nebenanlage 2 zu Anlage 116.

Anlage eines Tunnels unter den Gleisen I , II und III
in der Bahnsteighalle in Oldenburg.

Die Anlage 2 hat im Ausschuß zu mehrfachen Be¬
rathungen Veranlassung gegeben und war man der Ansicht,
daß die ganze projektirte Unterführung vor der Hand un¬
ausgeführt bliebe , da über die Art und Weise der geplanten
Ausführung mehrfache Bedenken zu Tage traten.

Man war überhaupt im Ausschuß der Meinung , daß
die Breite der Treppen , sowie des Tunnels selbst , zu ge¬
rechten Bedenken Anlaß gebe, da solche Unterführungen
auf mehreren auswärtigen Stationen , die einigen Mit¬
gliedern bekannt waren , in weit größerer Breite ausge¬
führt seien.

Es wurde ferner hervorgehoben , ob es nicht zu er¬
wägen sei , daß statt zwei Unterführungen eine und in
größerer Breite angelegt werde.

Ueberhaupt war es dem Ausschuß nicht möglich die
Ueberzeugung zu gewinnen , daß die störenden Einwirkungen,
welche durch das Absteigen der schmalen Treppen und durch
das Mitnehmen der Kisten , Körbe , Reisetaschen u . s. w.
durch die Unterführung bei Aufstellung des Projektes ge¬
nügend gewürdigt seien, der Ausschuß war vielmehr der
Ansicht , daß auf und in den schmalen Räumen bei starkem
Zuströmen des Publikums mehrfaches Drängen entstehen
würde , welches zu Unglücksfällen Veranlassung geben könne.

Nachdem der Ausschuß Ort und Stelle , wo die Unter¬
führung vorgenommen werden soll , einer Besichtigung unter¬
zogen hatte , trat bei ferneren Berathungen im Ausschuß
der Plan einer anderen Ausführung zu Tage.

Nach Ansicht des Ausschusses möchte die Möglichkeit
wohl nicht ausgeschlossen sein , daß die beiden Stumpfgleise
in ihrer jetzigen Gestaltung bestehen blieben und die Unter¬
führung erst auf dem breiten Perron , jenseit der beiden
Stumpfgleise , beginne und von dort erst unter Gleis III
weiter geführt würde , wodurch es vielleicht ermöglicht werden
könne , daß die Passagiere , welche den Broker Zug besteigen
wollen , bezw. die demselben entsteigen , nicht das Gleis III
überschreiten brauchen.

Ob diese Ansicht des Ausschusses zur Ausführung ge¬

langen kann , wird den von bautechnischer bezw. betriebs¬
technischer Seite vielleicht anzustellenden Erwägungen Vor¬
behalten bleiben müssen . Da die geplante Fußwegunter¬
führung , so wie sie dem Ausschuß vorliegt , nicht zweck¬
mäßig erscheint , so möchte eine weitere Behandlung dieser
Angelegenheit an maßgebender Stelle erwünscht sein , da der
Ausschuß nicht den Eindruck gewonnen hat , daß , wenn die
Ausführung der geplanten Anlage nicht sofort geschieht,
dadurch eine größere Gefahr für das reisende Publikum
herbeigeführt wird , als diejenige , welche nach der Anlage
Nr . 2 bereits besteht.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag Nr . 2:

Der Landtag wolle die für die Anlage eines Tunnels
verlangten 110 000 ^ zur Zeit ablehnen.

Nebenanlage 3 zu Anlage 116.

Anlage einer elektrischen Beleuchtung für den Bahnhof
Oldenburg einschließlich der Verlegung der vorhandenen

Wechselstromanlage nach Hude.
Die weitere Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung

auf das ganze Bahnhofsgelände soll sich vom Fuße des
Rangirberges an bis zum Haltepunkte an der Ziegelhof¬
straße erstrecken , da die dort bisher angewandte Beleuchtung
bei starkem Verkehr nicht ausreichend sein soll.

Da es nun vortheilhafter erscheint , die ganze Beleuch¬
tung von einer Centralstelle aus zu betreiben , so ist die
Absicht vorhanden , die auf zwei Stromkreise vertheilten
Lampen , welche bis jetzt zur Beleuchtung der Bahnhofshalle
dienen , mit sammt der ganzen Anlage , Maschinen , Isola¬
toren , Leitungsdrähte u . s. w . nach Hude zu verlegen , da
dort auch während der Dunkelheit erhebliche Rangirarbeiten
vorzunehmen sind und die bessere Beleuchtung der Rangir-
gleise und der Bahnsteige wünschenswerth ist.

An die Stelle der von der Bahnhofshalle zu ent¬
fernenden Lampen treten alsdann neue Bogenlampen , die
von den Werkstätten aus durch die neu einzurichtende
Gleichstrom -Anlage gespeist werden . Es ist nun vorgesehen,
daß die Stromquelle , welche die ganzen Lampen der ge¬
planten Ausdehnung speisen wird , von der Werkstätte aus
weiter geführt wird , welches durch die Anschaffung einer
Dampfmaschine von 80 Pferdekräften und zweier Dynamo¬
maschinen , die bei einer Spannung von 110 Volt je eine
Stromstärke von 210 Ampere zu liefern vermögen , ermög¬
licht wird.

Die in der Werkstätte bereits installirte elektrische
Anlage liefert jetzt den Strom für die Werkstätten -Be-
leuchtung , und für die bis zum Fuße des Rangirberges
angebrachten Bogenlampen , zur besseren Beleuchtung der
dortigen Gleise , speist ferner die bei den Maschinen befind¬
liche Akkumulatorenbatterie und treibt durch Umsetzung der
elektrischen Energie in mechanische Form , die dort befind¬
liche Schiebebühne.

Bei Errichtung der neuen elektrischen Anlage ist Für¬
sorge getroffen , daß , falls die elektrische Beleuchtung aus
das Bahnhofsgebäude , Direktionsgebäude und Lokomotiv¬
schuppen ausgedehnt werden sollte , die zu errichtende An-
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läge im Stande sein wird, den alsdann erforderlichen Mehr¬
bedarf zu decken.

Kostenanschläge und Zeichnungen haben dem Ausschuß
Vorgelegen und ist es dem Ausschuß ausgefallen, daß an
der Ueberführung zur Karlsstraße7 Bogenlampen, die je
8 Ampere Stromstärke erfordern, angebracht sind, die viel¬
leicht aber den Zweck haben, daß die weiter seitwärts be-
legenen Gleise besser erhellt werden, allein für den Ueber-
gang wohl zu viel Licht spenden.

Nachdem die geplante Einrichtung ausgeführt und die
Lampen von der einen Centralstelle aus gespeist werden,
wird es Wohl nicht so leicht möglich sein, daß Störungen
in Hinsicht der Beleuchtung eintreten können.

Der Ausschuß fand bei Berathung dieser Anlage weiter
nichts zu erinnern und stellt den

Antrag Nr. 3:
Der Landtag wolle die für die Erweiterung der
elektrischen Anlage auf Bahnhof Oldenburg erforder¬
liche Summe für 1897 mit 35 700 die für
die Ueberführung der alten Beleuchtungsanlage
nach Hude erforderlichen Mittel für das Jahr 1898
mit 8000 ^ in Summe 43 700 ^ bewilligen.

Nebenanlage4 zu Anlage 116.
Erweiterungsbauten auf Bahnhof Oldenburg, für Neubau

der Lokomotivschuppenu. s. w.
Nach der Vorlage der Staatsregierung— Neben¬

anlage 4 zur Anlage 116 — sind für die Lokomotiv-
Schuppenanlage auf Bahnhof Oldenburg, welche in der
Herstellung eines ringstückförmigen Schuppens von 20
Ständen und eines rechteckigen Schuppens von 30 Ständen
nebst den dazu gehörigen Nebenanlagen besteht, an Bau¬
mitteln erforderlich:

1. für den ringstückförmigen Schuppen nebst
Drehscheibe. 145 000

2. für den rechteckigen Schuppen mit Schiebe¬
bühne. 210 000 „

3. für Nebenanlagen(Kohlenbühne, Wasser-
krähne) . 33 700 „

4. für ein Dienstgebäude(Magazin, Büreaus,
Aufenthaltsräume für das Lokomotiv-
personal) . 11 300 „
für ein Wohngebäude. . . . . . 20000 „

darnach im Ganzen 420 000 ^
Von dieser Summe sind jedoch diejenigen Mittel in

Abzug zu bringen, welche gemäß der Neben an läge  1
der Anlage 9 zum Schreiben an den Landtag vom 16.
Januar 1894 bereits für das Finanzjahr 1896 bezw. 1894
bewilligt sind, und zwar:

1. für Erdarbeiten(Herrichtung des Unter¬
baues) 1000 -j- 29628 ^ . 30 628 ^

2. Beschaffung von Baumaterialien und gemäß
Schreiben des Landtags vom 13. Mai
1896 für Einlegung einer Drehscheibe. 27 150 „

3. ein Nebengebäude(Theilsumme für 1894) 3 500 „
im Ganzen 61278 ^

Es sind hiernach für die gedachte Anlage an Bau-
mittelu zu bewilligen 420000 -/L — 61278 ^ —
358 722

In der bereits angeführten Nebenanlage1 zur An¬
lage 9 waren dagegen für die gesammte Lokomotivschuppen¬
anlage, vertheilt auf die Jahre 1894, 1896, 1897/99, vor¬
läufig veranschlagt unter:
L. Erdarbeiten. 30 628,^
L.I. a. Lokomoüv- )

schuppen. 27 150 ^ ) 296 750
269 600 „ j

U.I. b. Neben- j
gebäudc . 3 500 „ 7000

3 500 „ j
L. I. ä. Nebenanlagen. . . . 33 700

327 378^

im Ganzen 368 078^ .
Hierbei mag zur weiteren Erläuterung bemerkt werden,

daß die in der wiederholt erwähnten Nebenanlage1 der
Anlage9 zum Schreiben an den Landtag vom 16. Januar
1894 unterL. I. als Endsumme für die Lokomotivschuppen¬
anlage eingesetzte Summe von 362 450 ^ nicht die unter
L. stehende, für Erdarbeiten vorgesehene Summe von
30 628 dagegen aber 25 000 ^ für die bereits aus¬
geführte Wasserstation enthält.

Wird die Differenz dieser beiden Summen, also
30 628 — 25 000 — 5628 -/̂ , von 368078 in
Abzug gebracht, so ergiebt sich die Summe von 362 450

Gegenüber den früher veranschlagten Summen entsteht
somit ein Mehraufwand von 420 000 ^ — 368078 ^
— 51922

Von diesem Betrage ist durch Erbauung von 50
Ständen an Stelle der früher in Aussicht genommenen
40 Stände auf die eigentliche Schuppenanlage zu rechnen:

1. (145000 L̂ -j- 210000^ —327378-/A- -- 27 622
2. Auf die Position für das Nebengebäude. 4 300 ,,
3. Für ein früher nicht projektirtes Wohnge¬

bäude. . 20000 „
51 922 ^

Hierzu ist jedoch noch zu bemerken, daß nach der bereits
angezogenen Nebenanlage1 der Anlage9 zum Schreiben
an den Landtag vom 16. Januar 1894 für die Finanz¬
periode 1897/99 310 800 zur Fertigstellung der Werk¬
stätten und Lokomotivschuppenanlagevorgesehen sind, und
daß unter Berücksichtigung dieser Summe sich die genannte
Mehrforderung nur auf 358 722 ^ — 310 800 —
47 922 beläuft.

Der Unterschied zwischen dieser Summe und der in der
Vorlage der Staatsregierung angegebenen von 51 922 ^
erklärt sich dadurch, daß die in der Nebenanlage1 der
Anlage9 zum Schreiben an den Landtag vom 16. Janr.
1894 unterU. „Jnsgemeinkosten" für 1897/99 eingestellten
4000 von der Staatsregierung nicht besonders gefordert
werden, da in den einzelnen Kostenanschlägen diese Position
bereits enthalten ist.

Der Ausschuß hat bei der weiteren Berathung der
Nebenanlage4 der Anlage 116, betreffend den Neubau der
Lokomotivschuppen, deren Ausführung betreffs der Bauart
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früher keine bestimmte Form gegeben werden konnte , jetzt
weitere Ausstellung nicht zu machen , als diejenige , daß er
sich veranlaßt sah , von der geforderten Summe von
11 300 ^ für ein Dienstgebäude 4300 ^ abzusetzen , da
ein solches Nebengebäude in dem früheren Voranschlag auch
nur mit 7000 ^ eingestellt wurde.

Die Errichtung eines besonderen Wohngebäudes er¬
schien dem Ausschuß gerade nicht erforderlich , zumal das¬
selbe mit der hohen Summe von 20 000 eingestellt ist,
und sah sich derselbe veranlaßt , die verlangten 20 000
ganz abzusetzen.

Demnach würden von der verlangten Summe von
358 722 l/L die obigen Summen von 4300 ^ und
20 000 c/L sind 24 300 abzusetzen sein , wodurch sich
die zu bewilligende Summe auf 334 422 ^ ermäßigen
würde.

Der Ausschuß stellt daher den

Antrag Nr . 4:
Der Landtag wolle die für den Neubau der Loko¬
motivschuppen demnach erforderliche Summe von
334 422 ^ für das Jahr 1897 bewilligen.

Nebenanlage Nr . 5 zu Anlage 116.

Betrifft die Herstellung von Signal - und Sicherungs¬
anlagen.

Wie aus der Vorlage ersichtlich , ist bereits vom 25.
Landtage eine größere Summe zur Vermehrung der nach
der Bahnordnung für Bahnen erster Ordnung vorge¬
schriebenen Stellwerksanlagen bewilligt worden . Eine dem
Ausschüsse von Seiten der Regierung zugegangene Auf¬
stellung ergiebt nun , daß nach schätzungsweiser Angabe der
Beträge für noch in Ausführung bezw. Abrechnung be¬
griffener Anlagen und zuzüglich der , aus der Finanzperiode
1891/93 zur Fertigstellung übernommenen Objekte im Be¬
trage von 79 973 auf die Finanzperiode 1894/96 für
Einrichtung von Stellwerksanlagen rund 448 013 ^ ent¬
fallen . Die Aufstellung ergiebt ferner , daß nach Fertig¬
stellung der im Bau begriffenen , sowie der für die Finanz¬
periode 1897/99 in Aussicht genommenen Anlagen , nur
noch die diesbezüglichen Einrichtungen für die Bahnhöfe
Brake , Ahlhorn und Quakenbrück , woselbst Umbauten bevor¬
stehen , zu treffen sein werden.

Der Ausschuß hat zu der Vorlage zu bemerken , daß
von der , für die betreffenden Anlagen auf Bahnhof Olden¬
burg eingestellten Mehrforderung von 26 960 die
Summe von 25 000 ^ auf Konto des Bahnbaues Olden¬
burg -Brake zu verrechnen sein dürften , da nach Angabe
der Regierung die Aufwendung dieses Betrags lediglich
durch die Einführung dieser Bahn in den Bahnhof Olden¬
burg erforderlich geworden sei.

Ferner wurde im Ausschüsse erwogen ob nicht die
Herstellung eines Stellwerks auf der Nordwestseite des
Bahnhofs Jever würde unterbleiben können , da es sich
dort um Nebenbahnen handelt , für welche derartige An¬
lagen durch die Bahnordnung nicht vorgeschrieben sind und
zu befürchten sei , daß durch Anlegung mit dem Stellwerke
verbundener Zugschranken eine größere Beeinträchtigung des

über die Rangirgleise daselbst stattfindenden starken Ueber-
gangsverkehrs cintreten könne.

Nach den Erklärungen des Regierungskommiffars wird
die Anlage des Stellwerks jedoch zur größeren Sicherheit
des Verkehrs für erforderlich gehalten und das Stellwerks¬
gebäude in der Nähe der Schranken errichtet werden , so
daß eine vermehrte Störung des Verkehrs durch die Be¬
dienung der Schranken vom Stellwerke aus nicht zu be¬
fürchten sein werde.

Indem der Ausschuß noch empfiehlt die Anlage des
Stellwerks auf dem Bahnhof Jever erst dann vorzunehmen,
wenn die Herstellung solcher Anlagen auf denjenigen Bahn¬
höfen , wo dieselben nach der Bahnordnung vorgeschrieben
sind , geschehen ist , beantragt derselbe

Antrag Nr . 5:
Der Landtag wolle die zur Anlage von Stellwerken
geforderten Mittel im Betrage von 263 000 ^

und zwar für 1897 140 000
„ 1898 88 800 „

und „ 1899 34 200 ,.
bewilligen.

Nebenanlage 6 zur Anlage 116.

Erweiterungsbauten auf Bahnhof Delmenhorst.
Der Ausschuß mußte im Verlaufe der Berathung

dieser Anlage anerkennen , daß die geplanten Erweiterungs¬
bauten aus dem Bahnhofe Delmenhorst in Anbetracht des
daselbst herrschenden bedeutenden Verkehrs umsomehr er¬
forderlich seien , da nach demnächstiger Inbetriebsetzung der
Bahn Wildeshausen -Delmenhorst eine fernere Verkehrsver¬
mehrung daselbst zu erwarten sein dürfte.

Von einem Theile des Ausschusses wurde hierbei zur
Erwägung gestellt , ob nicht mit Rücksicht auf die rapide
Entwickelung des Fabrikwesens in Delmenhorst , durch welche
möglicherweise in nicht langer Zeit das Bedürfniß zu einer
abermaligen Vergrößerung des Bahnhofs hervortreten
würde , der jetzige Erweiterungsplan zurückzustellen sei, um
alsdann eine weitergehende Vergrößerung des Bahnhofs
nach einem einheitlichen Plane zu schaffen . Gegenüber den
Erklärungen des Regierungskommissars , daß die jetzt zu
treffenden Einrichtungen nicht nur für absehbare Zeit ge¬
nügen , sondern auch in den Rahmen einer vielleicht in
späterer Zeit nothwendig werdenden Vergrößerung hinein¬
paffen würden , mußten die diesbezüglichen Bedenken jedoch
zurücktreten.

Ferner wurde noch zur Sprache gebracht , daß die
neue Einrichtung für den Freiladeverkehr in der Vorlage
erst für 1898 vorgesehen sei, die Verhältnisse aber dringend
einer Abhülfe bedürften und cs deshalb wünschenswert !) sei,
die bezüglichen Einrichtungen schon im laufenden Jahre
auszuführen.

Da nach den Mittheilungen des Regierungskommiffars
dieser früheren Ausführung nichts entgegcnstände , soweit
nicht etwa durch die Einführung der Wildeshauser Bahn
in den Bahnhof Delmenhorst eine Verzögerung herbei¬
geführt werde , erklärte der Ausschuß sich mit einer dies¬
bezüglichen Abänderung der Vorlage einverstanden und be¬
antragt demgemäß:
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Antrag Nr . 6:
Der Landtag wolle die zu Erweiterungsbauten auf
Bahnhof Delmenhorst erforderlichen Mittel im Be¬
trage von 130 000

und zwar für 1897 109 000 ^
und 1899 21000 „

bewilligen.

Nebenanlage 7 zu Anlage 116.

Erdablagerungen auf der Strecke Delmcnhorst -Huchtingen.
Der Ausschuß findet hierbei nichts zu bemerken und

beantragt:
Antrag Nr . 7:

Der Landtag wolle die für Erdtransporte ic. erfor¬
derlichen Mittel für 1897 im Betrage von 8250 ^
bewilligen.

Nebenanlage 8 zu Anlage 116.

Betreffend die Herstellung einer Verbindungsbrücke am Pier
in Nordenham und die damit verbundene Verlängerung

der Gleise daselbst.
Der 25 . Landtag hat sich in feiner außerordentlichen

Tagung am 13 . Mai 1896 mit dieser Angelegenheit be¬
schäftigt , das Bedürfniß anerkannt , es jedoch nicht für so
dringend erachtet , daß die Ausführung derselben nicht bis
zum nächsten ordentlichen Landtag verschoben werden könne.
Die Zustände sind dieselben geblieben und werden sich auch
nicht ändern , wenn der Lloyd , dessen Kontrakt 1899 ab¬
läuft , seine Schiffe alsdann nicht mehr in Nordenham an-
legcn würde.

Diejenigen Schiffe , welche Getreide oder Salpeter
geladen haben , werden nach wie vor am Längs - oder Ver¬
bindungspier löschen , weil dort die vorhandenen Schuppen
liegen . Im Ucbrigen verweist der Ausschuß auf Neben¬
anlage 8 zur Vorlage 116 und die Verhandlungen des
25 . Landtags in seiner außerordentlichen Tagung vom
13 . Mai 1896 . Der Ausschuß stellt daher den

Antrag Nr . 8:
Der Landtag wolle die für die Herstellung einer
Verbindungsbrücke am Pier in Nordenham und
für die Verlängerung der Gleise daselbst einge¬
stellten Mittel in der Summe von 64 000 ^ für
das Jahr 1897 genehmigen.

Durch vorstehenden Antrag erscheint die Petition der
Firma Müller erledigt , bis auf einen Punkt , der hier
gleich berührt werden mag.

Die in dieser Petition nämlich nebenbei erwähnte,
anscheinend neu in die Pachtverträge der Eisenbahn - Ver¬
waltung mit Privaten hineingebrachte Bestimmung , wonach
Pächter , welche auf gepachteten Eisenbahngründen Schuppen
errichten , diese beim Erlöschen des Vertrages nicht ab¬
brechen dürfen , gab dem Ausschuß Veranlassung , sich über
den Inhalt derartiger Pachtverträge durch Befragung des
Regierungskvmmissars näher zu informiren.

Es ergab sich dabei , daß ein feststehendes , allgemein
zur Anwendung kommendes Formular für solche Pacht¬

verträge nicht vorhanden ist , daß vielmehr die Verträge
mit den einzelnen Pächtern verschieden sind.

Der Ausschuß ist der Meinung , daß die allgemeinen
Grundsätze für derartige Pachtverträge — vom Pachtpreise
natürlich abgesehen — im Wesentlichen für alle Pächter
und für alle Stationen , wo Plätze zum Schuppenbau ver¬
pachtet werden , die gleichen sein müssen.

Dem Ausschuß wurde die Abschrift eines Pachtvertrages
einer Firma in Brake mit der Eisenbahnverwaltung zu¬
gängig gemacht.

In demselben befindet sich auch die in der Petition
Müller bemängelte Klausel näher dahin , daß während der
Pachtzeit von dem Werth des erbauten Schuppens jährlich
4 »/o abzuschreiben sind und daß , wenn der ganze Werth
des Schuppens abgeschrieben ist , der Schuppen kosten - und
lastenfrei an die Eisenbahnverwaltung fällt.

Ferner ist nach dem Vertrage Pächter zwar berechtigt,
den auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag viertel¬
jährlich zu kündigen , wenn er aber hiervon Gebrauch macht,
so geht der Schuppen beim Kündigungstermin kosten- und
lastenfrei in das Eigenthum der Eisenbahn über.

Endlich ist noch bestimmt , daß der Vertrag auf die
Erben des Pächters übergehen soll , daß indeß eine Ueber-
tragung an dritte Personen , die nicht zugleich die Firma
erwerben , nur mit Zustimmung der Verpächterin zulässig sei.

Der Ausschuß ist der Meinung , daß es der Billigkeit
entspricht , im Fall der Auflösung des Pachtvertrages in
der Regel dem Pächter bezw. dessen Erben das Recht
zuzugestehen , den auf ihre Kosten erbauten Schuppen ab¬
zubrechen und das Material zu behalten , und will hiermit
bei der Großherzoglichen Staatsregierung anregen , ein
diesem Grundsätze entsprechendes einheitliches Formular
für alle Verpachtungen von Eisenbahn -Grundstücken zum
Schuppenbau aufstellen zu lassen.

Da Seitens des Regierungskommisfars eine nochmalige
Prüfung der Sache zugesagt wurde , wird der Ausschuß
einen förmlichen Antrag hierauf nicht zu stellen brauchen,
zumal auch die mehrgedachte Petition nicht dahin abzielt,
und beantragt derselbe:

Antrag Nr . 8a:
Der Landtag wolle die Petition des W . Müller zu
Nordenham für erledigt erklären.

Nebeuanlage Nr . 9 zu Anlage 116.

Betreffend Erweiterung des Bahnhofs Bramsche.

Die Bahn Delmenhorst -Hesepe erhält ihren Anschluß
an die Bahn Osnabrück -Quakenbrück auf der freien Strecke
wahrscheinlich etwa 3 km von Bramsche . Es wird be¬
absichtigt , die Züge der Bahn Delmenhorst - Hesepe , ihre
Zug - Ausgangs - und Zug - Endstation , nach Bramsche zu
verlegen.

Der Ausschuß erachtet die Verlegung der Anfang-
und Endstation der Bahn Delmenhorst -Hesepe nach Bramsche
für zweckmäßig , und alsdann die in Aussicht genommenen
Bahnerweiterungen für nothwendig.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag Nr . 9:

Der Landtag wolle die für die Erweiterung des
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Bahnhofs Bramsche eingestellte Summe mit 54000 <̂L
für 1897 und mit 30000 für 1898 , in Summa
mit 84000 ^ bewilligen.

Nebenanlage Nr . 10 zu Anlage 116.

Ergänzung und Vermehrung der Betriebsmittel.
Es ist in den letzten Jahren bereits viel für Ver¬

mehrung der Betriebsmittel geschehen, jedoch nach Erklärung
des Regierungskommisfars , welcher der Sitzung des Aus¬
schusses beiwohnte , sind für unseren Betrieb nicht diejenigen
Betriebsmittel vorhanden , daß damit den Anforderungen
genügt werden kann , und ist die Nothwendigkeit der An¬
schaffung der in Nebenanlage Nr . 10 näher gekennzeichneten
Betriebsmittel dringend erforderlich . Im klebrigen verweist
der Ausschuß auf die Begründung in der Vorlage.

Bemerkt wird , daß die in der Nebenanlage 10 ein¬
gestellten Umladewagen auch auf andern Stationen als
Nordenham verwendet werden können.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag Nr . 10:

Der Landtag wolle die für Ergänzung und Ver¬
mehrung von Betriebsmitteln geforderten Mittel in
der Summe

von 656 000 für 1897,
„ 492 000 „ „ 1898,
„ 114 000 „ 1899,

in Summa mit 1262 000 ^ genehmigen.

Antrag Nr . 11:
Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬
klären , daß die nach den Anlagen 1, 3 , 4 , 5 , 6,
7 , 8 , 9 und 10 erforderlichen Mittel , so wie die¬
selben vom Ausschuß beantragt wurden , in der
Gesammtsumme von 2 344 372 zu Lasten des
Eisenbahnbaufonds angeliehen werden , so weit nicht
die Mittel desselben bereits Deckung gewähren sollten

Namens des Eisenbahnausschuffes.
Die Berichterstatter.

Für die Anlagen 1, 2 , 3 , 4 : Wallrichs.
„ „ „ 5 , 6, 7 : Thorade.
„ „ „ 8 , 9 , 10 : Schulte.

Anlage 215.
Bericht

des Finanzausschusses , betreffend die Erweiterung der Hafenanstalten zu Elsfleth durch Erbauung
eines Längspiers.

(Anlage 117 .)

Nachdem zur Förderung des wirthschaftüchen Auf¬
schwunges der Stadl Elsfleth sich daselbst eine Herings-
sischerei -Gesellschaft gebildet , diese am Nordende des dortigen
Hafenterrains eine größere Grodenfläche erworben und
behufs späterer Benutzung als Lagerplatz zweckentsprechend
erhöht hat , macht sich das Bedürfniß nach Schaffung
einer geeigneten Anlegevorrichtung geltend.

Die Staatsregierung will dem Wunsche der Stadt,
bezüglich der Interessenten , dadurch entgegenkommen , daß
sie das reichsseitig ebenfalls subventionirte Unternehmen
ihrerseits durch Erbauung eines hölzernen Längspiers vor¬
dem erwähnten Lagerplatze , unterstützt und beantragt die
Bewilligung von 33 000 ^ für diesen Zweck.

Da der Wohlstand der Stadt Elsfleth in den letzten

Jahren sehr zurückgegangen ist und Maßnahmen des
Staates , welche dem Gesammtinteresse dienten , diesen Rück¬
gang zum Theil mit herbeigeführt haben , so ist es durchaus
gerechtfertigt , daß der Staat auch dazu beiträgt , ein Unter¬
nehmen zu unterstützen , das geeignet erscheint , neues wirth-
schaftliches Leben wach zu rufen ; ganz abgesehen davon,
daß auch der Staat durch Pierabgaben und Eisenbahn¬
frachten direkte und indirekte Einnahmen zu erwarten hat.

Der Ausschuß beantragt deshalb , unter Bezugnahme
auf die Ausführungen in der Vorlage:

Der Landtag wolle zum Zwecke der Erweiterung
der Hafenanstalten in Elsfleth durch die Erbauung
eines Längspiers 33 000 für 1897 zur Ver¬
fügung stellen.

Namens des Finanzausschusses.
Der Berichterstatter.

Schröder.
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Anlage 216.
Bericht

des Eisenbahnausschusses über das Schreiben des Staatsministeriums vom 19 . Januar 1897 , betreffend
den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Eisenbahnbaufonds für die Finanzperiode 1897/99
und die vorläufige Nachweisung über die Einnahmen und Ausgaben des Eisenbahnbaufonds für die

Finanzperiode 1894/96,
(Anlage 119 Seite 727 .)

ferner über die Anlage L nebst Nachfuge und 6 zum Schreiben des Staatsministeriums vom
14 . Dezember 1896 , betreffend Uebertragung von Mitteln aus dem Eisenbahnbaufonds der Finanz¬
periode 1894/96 auf 1897/99 und Uebersicht über die Kosten der Erweiterung des Güterbahnhofs

Oldenburg bezw. Nachbewilligung dafür.
(Anlage 71 Seite 643 .)

Die Nebenanlage 2 zu Anlage 119  enthält
eine vorläufige Nachweisung über die Einnahmen und Aus¬
gaben des Eisenbahn -Baufonds für 1894/96 , welche einen
Kassenbehalt von 1 990 071,83 -/L aufweist . Dieser Kassen-
behalt ist zwar vorläufig auf den Voranschlag für 1897/99
zu übertragen , kann aber noch nicht als feststehend be¬
trachtet werden , da die schlüssige Nachweisung erst später
ausgestellt werden kann . Wie aus der Nachweisung her¬
vorgeht , gestaltet sich das Rechnungsergebniß des Eisenbahn-
Baufonds für 1894/96 wesentlich anders , als der Vor¬
anschlag . Die Einnahmen sollten nach dem Voranschlag
11 107 884 und die Ausgaben 12 315 824 ^ betragen,
während thatsüchlich 8 933 430,36 ^ vereinnahmt und
6 966 362,95 ^ verausgabt wurden . Der große Unter¬
schied wird namentlich durch Uebertragung erheblicher
Summen für noch nicht fertiggestellte Bauobjekte und durch
Mindereinnahme aus Anleihen veranlaßt . Die vergleichende
Uebersicht und die Bemerkungen zu den einzelnen Positionen
derselben giebt darüber Auskunft . Zur weiteren Erläuterung
darf hier indeß noch Folgendes angeführt werden.

Zu ZK 3/4 der Einnahmen.  Die Ueberschüsse der
Eisenbahn -Betriebskasse , welche hier für die Jahre 1893,
1894 , 1895 einzustellen find , d. h. soweit sie dem Bau¬
fonds überwiesen werden , haben nach dem Voranschläge
709 340 thatsüchlich aber 1579  937,97 also
870 597,97 ^ mehr betragen als veranschlagt.

K 2 der Einnahmen  enthält die Ueberschüsse des
am 1. Januar 1894 aufgelösten früheren Eisenbahn -Er¬
neuerungsfonds , welche nach dem Voranschläge 360000
betragen sollten . Nach einer Mittheilung des Regierungs¬
kommissars wurden thatsüchlich vereinnahmt

1894 Mai 29 (abschläglich ) . . . . 300000, - ^
„ Juli 14 (restlich ) . . . . . 30689,17 „

Zusammen 330689,17 ^
Davon ab:

nach Verfügung vom 16 . Oktbr . 94
die zur Auflösung des Vorschuß-

Kontos „Haltestelle Nutteln " an die
Eisenbahnkasse zu zahlenden . . . 4417,06 ^

Bleiben 326272,11 ^
Dazu:

1895 , August 23 . Aus dem Er¬
neuerungsfonds pro 1893 von den
auf 1894 auf Vorschußkonto über¬
tragenen rückständigen Anlagen , näm¬
lich die für die Höherlegung der
Fahrbahnen der Brücken über die
Heidkruger Bäke , über den Varrel¬
bach und die Welse ersparten . . 2077,48 „

1896 , Juli 29 . Rückstände aus dem
früheren Erneuerungsfonds bezw.
Gelder desselben , welche bei seiner
Auflösung noch nicht verausgabt
waren , weil die betr . Bauobjekte noch
nicht hatten fertig gestellt werden
können . Diese sind 1894 und 1895
fertig gestellt und es sind an Bau¬
geldern übrig geblieben . . . . . 4213,22 „

Zusammen 332562,81 ^
welche für den Eisenbahn -Baufonds vereinnahmt wurden.

Zu K 15 der Einnahmen (s . auch Vorbemerkungen
zum Voranschlag 1897/99 ). Aus Anleihen wurden bisher
6 373 425,11 ^ gedeckt, dazu kommen 1897 noch zu ver¬
einnahmen 975 000 <̂ , also im Ganzen 7 348 425,11
so daß die Staatsregierung nach dem Gesetze vom 7/4 . 94
noch ermächtigt ist, 10 611336,89 ferner anzuleihen.

Zu 8 9ä der Ausgaben.  Für Ausbau des zweiten
Gleises zwischen Hude und Delmenhorst wurde 16 617,30^
weniger ausgegeben als veranschlagt . Da der Eisenbahn«
Direktion dafür die volle bewilligte Summe von 430000
überwiesen war , so fließen die ersparten 16 617,30 ^ in
den Eisenbahn -Baufonds zurück, ebenso aus Position d v
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4600,81 ^ für Ersparung beim Umbau der Brücke über I Zu § 1 und 8 14 der Ausgaben . Der Landtag
die Ollen . hat beschlossen, von den für Signal - und Sicherungs-

Die Nachweisungen lassen erkennen , daß es thatsächlich anlagen geforderten 263 000 ^ 25 000 ^ auf die An-
nicht möglich ist , einen auch nur einigermaßen zutreffenden — lagekosten der Bahn Oldenburg -Brake zu übertragen , da
Voranschlag des Eisenbahn -Äaufonds für die Finanzperiode
aufzustellen . Es dürfte aber erwünscht sein , baldmöglichst
einen endgültigen Abschluß der Einnahmen und Ausgaben
und eine Berichtigung des Kassenbehaltes für den neuen
Voranschlag aufzustellen . Der Ausschuß beantragt demnach:

Antrag Nr . 1:
Der Landtag wolle die Nebenanlage 2 zu Anlage 119
für erledigt erklären und die Staatsregierung er¬
suchen , der nächsten Versammlung des Landtages
eine schlüssige Nachweisung über die Einnahmen und
Ausgaben des Eisenbahn -Baufonds für die Finanz¬
periode 1894/96 vorzulegen.

ZumVoranschlage des Eisenbahn - Baufonds
für die Finanzperiode 1 897/99  hat der Ausschuß
Folgendes zu berichten:

Zu § 1 der Einnahmen.  Der nach den Nach¬
weisungen (Nebenanlage 2) verfügbare Kassenbestand von
1990 071,83 ^ gelangt hier nicht vollständig zur Ein¬
nahme , da noch 189 700 ^ für Bauobjekte aus 1894/95
zu verbuchen find , demnach Kassenbestand 1 800 372

Zu tz 2 . Der Ueberschuß der Eisenbahnbetriebskasse
für 1896 wird hier mit 200 000 ^ veranschlagt , während
derselbe nach dem Voranschläge für 1896 141 250 ^ be¬
tragen sollte . Im Jahre 1893 und 1894 betrug dieser
Ueberschuß noch 436 390 ^ resp . 568 527 ^ Wenn
für 1896 nicht die gewohnten , über den Voranschlag hin¬
ausgehenden Ueberschüsse erreicht sind , so erklärt sich das
zum Theil dadurch , daß in dem betreffenden Jahre sehr
erhebliche Aufwendungen für Erneuerung des Oberbaus
erforderlich waren , dagegen ist aber nicht zu verkennen , daß
die Einnahmen aus dem Güterverkehr nicht die Zunahmen
früherer Jahre zeigen.

Zu ß 10 , Bauzinsen.  Es wird hier auffallen,
daß für die Strecke Lohne -Hesepe , welche noch nicht in An¬
griff genommen ist , bereits 117 185,26 ^ zur Auszahlung
gelangten . Ein Theil dieses Betrages wurde für Vor¬
arbeiten verausgabt , der größere Theil aber , und zwar
98 535,26 ^ für Betriebsmittel . Wie bekannt , werden
für Betriebsmittel bei Neubauten 5000 ^ fürs Kilometer
veranschlagt . Die aus dieser Bewilligung zur Verfügung
stehenden Gelder sowie ferner noch die im vorigen Land¬
tage (Anl . 105 ) außerdem für Betriebsmittel bewilligten
682 500 ^ sind verausgabt , letztere schon in den Jahren
1894 und 1895.

diese Kosten durch die Einführung der Bahn in den Bahn¬
hof Oldenburg verursacht werden . Der Ausschuß beantragt
dementsprechend:

Antrag Nr . 2:
Der Landtag wolle zu 8 1 der Ausgaben weitere
25 000 ^ für Signal - und Sicherungsanlagen
für 1897 einstellen und denselben Betrag von 8
der Ausgaben (Stellwerksanlagen ) für 1897 absetzen.

Zu 8 3 , Kosten der Bahnstrecke Lohne -Hesepe
hat der Landtag auf Grund der Anlage 123 weitere
110 000 bewilligt . Dieser Betrag ist hier nachträglich
in den Voranschlag aufzunehmen . Es wird demnach be¬
antragt :

Antrag Nr . 3:
Zu 8 3 der Ausgaben sind die ferner bewilligten
110 000 also anstatt 781408 ^ 891408 ^
einzustellen.

Zu 8 8 der Ausgaben ist zu bemerken , daß aus dem
Eisenbahnbaufonds die Anleihe der Gemeinde Löningen für
die jetzt verstaatlichte Bahn Essen -Löningen im Jahre 1899
zurückgezahlt werden soll.

Zu 8 9 , Kosten der Erweiterung des Güter¬
bahnhofs Oldenburg.  Nach einer speziellen Nach¬
weisung (Anlage 0 zu Anlage 71 ) wurden für diese Er¬
weiterungen 2039,47 mehr verausgabt , als zur
Verfügung standen . Der Ausschuß empfiehlt die in An¬
lage 71 beantragte Nachbewilligung dieses Betrages und
beantragt:

Antrag Nr . 4:
Den nach Anlage 0 zu Anlage 71 ermittelten Fehl¬
betrag zur Erweiterung des Güterbahnhofs Olden¬
burg im Betrage von 2039,47 ^ rund 2040 ^
für 1897 aus dem Eisenbahnbaufonds nachzu¬
bewilligen.

Zu 8 11 - Nachdem der Landtag beschlossen hat , für
Anlage eines Tunnels zur Zeit keine Mittel zu bewilligen,
beantragt der Ausschuß:

Antrag Nr . 5:
den 8 11 zu streichen

und dementsprechend
Antrag Nr . 6:

die 88 12 — 22 mit 88 11 — 21 zu bezeichnen.

Zu den übrigen Positionen der Einnahmen hat der
Ausschuß nichts zu bemerken gefunden.

Ausgaben.
Im Allgemeinen ist auch hier , soweit nicht auf Grund

besonderer Vorlagen Bewilligungen zu einzelnen Positionen
ftattgefunden haben , eine ausreichende Begründung im Vor¬
anschläge enthalten , worauf Bezug genommen wird . Im
Einzelnen wird bemerkt:

Zu 8 13 , jetzt 8 12 . Dem Beschlüsse des Land¬
tages entsprechend , beantragt der Ausschuß

Antrag Nr . 7:
Für Erweiterungsbauten auf Bahnhof Oldenburg
anstatt 358 722 ^ nur 334 422 ^ zu bewilligen,
also 24 300 «/L abzusetzen.

Zu 8 11 . jetzt 13 . Hier sind für 1897 25000 </L
abzusetzen , entsprechend dem Antrag 1 des Ausschusses.
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Zu Z 15 , jetzt 14 (Bahnhof Delmenhorst ).
Nach Beschluß des Landtages zu Anlage 116, Neben¬
anlage 6 sind die für 1898 eingestellten 36(DO auf
1897 zu übertragen. Es sind also hier einzustellen

für 1897 109000
„ 1898 nichts
,. 1899 21000

Zu A 20 , jetzt 8 19. Dieser Position ist eine
Uebersicht der Zinsen für sämmtliche zu Lasten des Eisenbahn-
Baufonds gemachten Anleihen beigefügt. Von der Ge-
sammtsumme dieser Zinsen sind die aus der Eisenbahn-
Betriebs-Kasse für 1897/99 für fertig gestellte Bauten zu
zahlenden Zinsen(Anlage 22 des Voranschlags der Eisen-
bahn-Betriebs-Kaffe) soweit solche schon jetzt zu ermitteln
sind, abgezogen, so daß also der Eisenbahn-Baufonds nur
noch die Zinsen für Bauten, welche noch nicht dem Be¬
iriebe übergeben sind, zu tragen hat. Der 25. Landtag
hat bei Berathung des Voranschlages des Eisenbahn-Bau¬
fonds für 1894/96 (Antrag Nr. 4 des betr. Ausschuß¬
berichtes) beschlossen:

„Die Staatsregierung zu ersuchen, dem nächsten
Landtage eine Vorlage zu unterbreiten, welche be¬
zweckt, alle aus Mitteln des Eisenbahn-Baufonds
fertiggestellten Objekte wieder aus dem Baufonds
auszuscheiden und dem Anlagekapital hiuzüzuschreiben,
so daß die Eisenbahn-Betriebs-Kasse die Zinsen für
diese Beträge an die Landeskasse abzuliesern hat."

Nachdem nun die Staatsregierung diesem Ersuchen
im Voranschläge der Eisenbahn-Betriebs-Kasse(Anlage 22
zu demselben) und jetzt im Voranschläge des Baufonds bei
der Zinsberechnung nachgekommen ist, erledigt sich damit
der betr. Antrag des 25. Landtages.

Zu den Pos . 10—18 bemerkt der Ausschuß noch
im Allgemeinen, daß zwar nach den gegenwärtigen gesetz¬
lichen Bestimmungen alle Objekte über 40 000 ^ aus
dem Eisenbahn-Baufonds zu bestreiten sind, daß es sich
aber doch in Zukunft empfehlen dürfte, in Erwägung zu
ziehen, ob nicht für manche Anlagen, welche lediglich zur
Erneuerung und Ergänzung der fertigen Bahnen dienen,
die Mittel der Eisenbahn-Betriebs-Kasse mehr als bisher
herangezogen werden müßten. Es ist nicht die Absicht des
Ausschusses, die Frage schon in diesem Landtage zur Ent¬
scheidung zu bringen, da sie einer reiflichen Ueberlegung
bedarf. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß z. B. bald der
Zeitpunkt eintreten wird, wo ein großer Theil der vor 30
Jahren angeschafften Betriebsmittel vollständig verbraucht
ist. Auch ein Theil der ersten Bahnanlagen wird nach
und nach erneuert werden müssen. Der Ersatz für solche
Betriebsmittel und Anlagen wird aber zur Zeit aus An¬
leihen zu Lasten des Eisenbahn-Baufonds beschafft, sofern
es sich um Ausgaben über 40 000 handelt und nicht
lediglich Erneuerung des Oberbaus in Frage kommt, wäh¬
rend es doch auf der Hand liegt, daß solcher Ersatz den
wirklichen Werth der betr. Bahnstrecken nicht erhöht, son¬
dern denselben nur auf seiner ursprünglichen Höhe erhalten
soll. Das jetzige Verfahren wird also dahin führen, daß
die Ergebnisse der Jahresabschlüsse der Betriebskasse gün-

Anlagen. XXVI. Landtag.

stiger erscheinen, als sie es thatsächlich sind. Bei der ver-
hältnißmäßig großen Ausdehnung unseres Eisenbahnwesens
ist es aber von größter Wichtigkeit, ein richtiges Bild von
dem Stande des Unternehmens und seiner Erträgnisse zu
gewinnen. Man wird also in Zukunft nicht umhin können,
die Frage zu prüfen, ob nicht ein Theil  solcher Aus¬
gaben, wie sie in 8 10—18 dieses Voranschlags speziell
in 8 18 (Ergänzung der Betriebsmittel) enthalten sind,
nur als Ersatz für verbrauchte Gegenstände anzusehen ist,
ferner ob es in solchem Falle nicht geboten sein dürfte, die
Mittel für solche Gegenstände für Rechnung der Eisenbahn-
Betriebs-Kasse anzuleihen, zu verzinsen und zu amortisiren
oder solche Mittel aus einem zu diesem Zwecke zu bilden¬
den Reservefonds zu entnehmen.

Nach 8 12 der Einnahmen sind die Mittel für die
Ausgaben, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen ge¬
deckt werden, durch Anleihe zu beschaffen und zwar

für 1897 . . 1653 921 ^
„ 1898 . . 1854 294 „
„ 1899 . 559 216 „

zusammmen4 067 431 ^
Falls die Ausschußanträge angenommen werden, sind

abzusetzen: ^
' die Position 11 der Ausgaben . . 110000

„ „ 13 „ „ 24 300 „
zusammen 134 300 -/L

Dagegen mehr bewilligt zu 8 3 . . 110000 „
Im Ganzen abzusetzen. 24 300. ^

Der Gesammtbetrag der aus Anleihen zu be¬
schaffenden Mittel beträgt demnach

4 043131 -/L.
Zu Position 21 und 22, jetzt 20 und  21

(Zinsen). Die Zinsbeträge vertheilen sich, den Aenderungen
entsprechend, anders auf die einzelnen Jahre der Finanz¬
periode.

Der Ausschuß beantragt:
Antrag Nr. 8:

Der Landtag wolle dem Voranschläge des Eisen¬
bahnbaufonds für die Finanzperiode 1897/99 mit
den beschlossenen Aenderungen seine Zustimmung
ertheilen und sich damit einverstanden erklären, daß
die zu demselben erforderlichen Mittel im Gesammt-
betrage von 4 043131 ^ im Wege der Anleihe
für Rechnung des Eisenbahnbaufonds nach Bedarf
aufgebracht werden, soweit nicht bereits das Eiu-
verständniß des 25. Landtags für die in den Vor¬
bemerkungen des Voranschlages angegebene restliche
Anleihesumme im Betrage von 1611336,89 ^
ertheilt ist.

Nachdem die Nebenanlage6 zu Anlage 71 bereits
mit Antrag 4 des vorstehenden Berichtes erledigt ist, bleibt
noch nach, über die AnlageL mit Nachfuge zu Anlage 71
zu berichten. Diese Nebenanlage enthält ein Verzeichniß
derjenigen Bauobjekte aus der Finanzperiode 1894/96,
welche bis zum Ablauf des Jahres 1896 nicht fertig ge¬
stellt werden konnten. Die Verzeichnisse enthalten die er-

122
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forderlichen näheren Nachweise , so daß der Ausschuß im
Allgemeinen auf dieselben verweisen kann . Zur Erläuterung
des Betrages für Erweiterungsbauten auf Bahnhof Olden¬
burg darf noch bemerkt werden , daß derselbe sich wie folgt
zusammensetzt:

Es wurden ausgezahlt für 1894/95 . 601034 ^
dazu Voranschlag für 1896 . 231016 ,.
für die Fußwegüberführung . . . . . . 35500 „

zusammen 867 550 ^

Es handelt sich nun nicht um eine Uebertragung der
Mittel auf den Voranschlag für 1897/99 , denn diese hat

soweit erforderlich stattgefunden , sondern um eine Ueber¬
tragung der bei der Eisenbahn - Verwaltung ge¬
führten Konten für die betr . Objekte , soweit sie
nicht abgerechnet sind,  auf die Finanzperiode 1897/99.

Dazu beantragt der Ausschuß mit

Antrag Nr . 9:
Der Landtag wolle sich mit der in der Nebenan¬
lage L und Nachfuge zu Anlage 71 geforderten
Uebertragung einverstanden und diese Anlagen für
erledigt erklären.

Namens des Eisenbahnausschusses.

Der Berichterstatter.

Schultze.

Anlage 217.
Bericht

des Berwaltungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogthum , betreffend
Zusatz zu Artikel ' 26 des revidirten Civilstaatsdienergesetzes.

(Anlage 120 Seite 7L1 .)

Nachdem das Fahrrad als bequemes und rasches Be¬
förderungsmittel auf Landstraßen und Wegen immer mehr
Verbreitung gefunden , und dasselbe auch von Beamten auf
ihren Dienstreisen benutzt wird , erscheint es angezeigt , das¬
selbe bei der Bemessung der Transportkosten für Beamte
zu berücksichtigen und den Artikel 26 des Civilstaatsdiener¬
gesetzes vom 28 . März 1867 dementsprechend zu ergänzen.

Der Ausschuß ist davon überzeugt , daß die Benutzung
des Fahrrades bei einer Vergütung von 10 pro Kilo¬
meter eine Ermäßigung der Transportkosten herbeiführen wird.

Er setzt jedoch voraus , daß in dem Falle , wenn mehrere
Beamte von einem Orte aus eine gemeinschaftliche Dienst¬
tour zu machen haben und dabei ein Gespann benutzt
werden muß , nur dieses , und nicht auch noch ein eventuell
benutztes Fahrrad in Anrechnung gebracht werden darf.

Demnach stellt der Ausschuß den Antrag:

Der Landtag wolle dem vorgelegten Gesetzentwurf
seine verfassungsmäßige Zustimmung ertheilen.

Namens des Verwaltungsausschusses.

Der Berichterstatter.

Alfs.
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Anlage 218.
Bericht

des?Verwaltungsausschusses zmMweiten Lesung über den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogthum,
betreffend̂Zusatz zu Artikel 26 des revidirten Civilstaatsdienergesetzes.

(Anlage 120 Seite 741.)

Nachdem der Landtags den Gesetzentwurf in erster
Lesung angenommen, beantragt der Ausschuß:

Der Landtag wolle dem Entwurf auch in zweiter
Lesung seine verfassungsmäßige Zustimmung ertheilen.

Namens des Verwaltungsausschusses.
Der Berichterstatter.

Alfs.

Anlage 219.
(Zu Anlage 121.)

An den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Landtagsabgeordneten Jürgens hier.
Im Aufträge der Großherzoglichen Staatsregierung

erlaube ich mir unter Bezugnahme auf das dem Landtage
zugegangene Schreiben vom 30. v. Mts., betreffend die
Wiederherstellung der abgebrannten Gebäude auf dem Vor¬
werke Blexersande III , Ihnen die ergebenste Mittheilung
zu machen, daß in Folge einer nachträglich erforderlich
gewordenen Berichtigung der Abschätzung des Brandschadens

die Brandentschädigungssumme von 19 980 auf 19 280 ^
herabgesetzt worden ist.

Der für den veranschlagten Neubau in den Voran¬
schlag der Ausgaben der Landeskasse pro 1897 zu § 160»
einzustellende Fehlbetrag erhöht sich darnach von 1b 500-/A
auf 16 200 ^ und bitte ich dies bei der Beschlußfassung
des Ausschusses berücksichtigen zu wollen.

Oldenburg, 1897 Februar 16.
Der Regierungskommissar.

Oeltermann.

Anlage 220.
Bericht

des Eisenbahnausschusses über das Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums vom4./5. Februar
1897, betreffend Bewilligung von 110000 ^ Grunderwerbskosten für die Eisenbahn Lohne-Hesepe.

(Anlage 123 Seite 747.)

Bekanntlich sind die Kosten der Bahnstrecke Landes- ! mit den Baukosten der Strecke Lohne-Landesgrenze be¬
grenze-Hesepe, eines Theilstückes der projektirten Bahn willigt worden.
Lohne-Hesepe, zu 545 000 ^ veranschlagt und zusammen! Dabei ist davon ausgegangen, daß der erforderliche
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